
788 der 

B'clndesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für VerfasslL"'lgs- und Rechtsangelegenheiter~ 

liber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Eochschul-Organisations

gesetz geä.."'1dert 'llird 

Durch den vorliegenden G9setzesbeschluß des Nationalrates 

soll ein neuer Typ eines )~llßerordentlichen Hochschulprofessors 

geschaffen v/erden. Ein solcher Hochschulprofessor soll Zvlar 

seinem Institutsvorstand geg9nüber vleisungsgebuIlden sein, soll 

aber im. Vergleich zum HochschuJ.a.::::sistenten einen eigenen Wirkungs

bereich erhalten und von elen unselbständigen Hilfsdiensten ent

lastet \'verden. Sofern er nicht als Leiter einer Abteilung) einer 

Station oder eines Laboratoriums eingesetzt ''lird, soll er liber

vriegend in der \-lissenschaftli "-::ten Lenre eingeset zt werden. 

Der Ausschuß für Verfass'J.ngs-· und Rechtsangelegenheiten hat 

die gegenständliche Vorlage in seiner .sitzung vom ll~ Juli 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu errlpfehlen, keinen Eins]Jruch zu erheben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der AU.sschuß für Ver

fassungs- unci Rechtsangelegenheiten sorni t den !",;ntraf .. J der BUL""1.desrat 

wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend. ein 3:xc.clesgese·c z, mi. t dem. das Hochschul-Organisations

gesetz geänd.ert wird, vJird kein Einspruch eIhobeu$ 

Rem p 1 bau e r 

Berichterstatter 

Wien, am 11. Juli 1972 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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